
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 250.000 € erklärt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Oktober 2014 bis 30. September 2015 tritt am 1. Oktober 
2014 in Kraft.

Ingolstadt, 17. Juli 2014
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister, Verbandsvorsitzender

II:

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbands, Zimmer 2.04, Am 
Mailinger Moos 145 in 85055 Ingolstadt während der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

Nach § 74 EnWG sind Entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. Die Entscheidungen der Bay-
erischen Landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der Bayerischen Landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). Dort sind auch 
weitere Informationen zur Regulierung der Energieversor-
gungsnetze sowie zu den Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.

Wirtschaft und Verkehr

Landesentwicklung

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Hinweis auf Bekanntgabe und Veröffentlichung

Sechste Verordnung zur Änderung des Regionalplans 
der Region München (Dreiundzwanzigste Änderung): 
Kapitel B IV Wirtschaft und Dienstleistungen 2.8. Si-
cherung und Gewinnung von Bodenschätzen

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverban-
des der Region München hat nach Durchführung eines 
ergänzenden Verfahrens gemäß Art. 23 Abs. 6 Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG) in der Ausschusssitzung 
am 3. Dezember 2013 erneut die Sechste Verordnung 
zur Änderung des Regionalplans der Region München 
(Dreiundzwanzigste Änderung) beschlossen. Diese Än-
derungsverordnung betrifft das Kapitel B IV Wirtschaft und 
Dienstleistungen Unterkapitel 2.8. „Sicherung und Gewin-
nung von Bodenschätzen“ und umfasst die Festlegung von 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zur Sicherung 
und Ordnung der Rohstoffversorgung in der Region.

Auf Grund von Art. 22 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 14 
Abs. 6 Satz 2 in Verbindung mit Art. 35 Abs. 2 Bayerisches 
Landesplanungsgesetzes vom 25. Juni 2012 hat die Regie-
rung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde 
mit Bescheid vom 16. Mai 2014 diese Sechste Verordnung 
für verbindlich erklärt. 

Hiermit wird gemäß Art. 18 Satz 1 2. Halbsatz und Art. 22 
Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz BayLplG auf die Bekanntgabe und 
Veröffentlichung dieser Sechsten Verordnung zur Änderung 
des Regionalplans der Region München hingewiesen. Die 
Änderung des Regionalplans liegt gemäß Art. 18 Satz 1  
1. Halbsatz, Art. 22 Abs. 1 Satz 3 1. Halbsatz BayLplG 2012 
ab heute bei der Regierung von Oberbayern als höherer 
Landesplanungsbehörde (80538 München, Maximilian-
straße 39, Zimmer 5418) während der für den Parteienver-
kehr festgelegten Zeiten zur Einsichtnahme aus. Darüber 
hinaus ist die Änderung in das Internet eingestellt („www.
regierung.oberbayern.bayern.de“; Stichwort: Regionalplan 
München (14)).

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, der 
Verletzung des Entwicklungsgebots und von Mängeln des 
Abwägungsvorgangs sowie auf die Rechtsfolgen des Art. 
23 BayLplG wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach Art. 23 Absatz 1 Nr. 1 und 2 BayLplG beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,
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PLANUNGSVERBAND REGION OBERLAND 

Verbandssatzung des Planungsverbands Region Ober-
land 

Vom 28. Juli 2014

Aufgrund  von Art. 9  des Bayerischen Landesplanungsge-
setzes (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl S. 254)  erlässt 
der Regionale Planungsverband in der Region Oberland 
(17) folgende Satzung:
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1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1
Rechtsnatur, Name und Sitz des Verbands

(1) Für die Region Oberland (17) besteht ein Regionaler 
Planungsverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Verband führt den Namen Planungsverband Re-
gion Oberland.

(3) Er hat seinen Sitz am Dienstsitz des jeweiligen Ver-
bandsvorsitzenden. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte 
werden in der Regel am jeweiligen Dienstsitz des Verbands-
vorsitzenden geführt. 

§ 2
Mitglieder des Verbands, Bezeichnungen

(1) Mitglieder des Verbands sind alle Gemeinden, deren 
Gebiet in der Region liegt, sowie die Landkreise, deren 
Gebiet ganz oder teilweise zur Region gehört.

(2) Das Gebiet der Region bestimmt sich nach der Ver-
ordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern 
in der jeweils gültigen Fassung.

(3)  Die in der Satzung verwendeten Status-, Funktions- 
und anderen Bezeichnungen gelten für Frauen und für 
Männer.

§ 3
Aufgaben des Verbands

(1) Der Verband ist Träger der Regionalplanung in seinem 
Verbandsbereich. Er erfüllt diese Aufgabe im übertragenen 
Wirkungskreis.

(2) Er hat insbesondere die Aufgabe,

1. den Regionalplan sowie bei Bedarf dessen Fortschrei-
bungen auszuarbeiten und zu beschließen und dabei die 
Interessen der Verbandsmitglieder im Rahmen der Lan-
desplanung abzustimmen;

2. eine unter Berücksichtigung von Art. 23 Abs. 2 BayLplG 
beachtliche Verletzung des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 BayLplG,

3. nach Art. 23 Abs. 3 BayLplG beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

4. eine nach Art. 23 Absatz 4 BayLplG beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über die Umweltprüfung,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung 
des Regionalplans gegenüber dem Regionalen Planungs-
verband München, Geschäftsstelle Arnulfstraße 60, 80335 
München, schriftlich geltend gemacht werden; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
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